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 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);  

Bebauungsplan „Graneck“, Gmkg. Haidenhof, 6. Änderung;   
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 BauGB  

 
Mit dieser Bebauungsplanänderung wird entlang der Südseite der Graneckerstraße (Fl.Nr. 394/41 Gmkg. 
Haidenhof) ein Gehweg ermöglicht.    
 
Der Stadtrat hat den o.a. Bebauungsplan am 08.10.2018 als Satzung beschlossen.  
 
Mit dem Tage der Bekanntmachung wird der Bebauungsplan rechtsverbindlich.  
Der Bebauungsplan mit Begründung wird vom heutigen Tage an im Neuen Rathaus, Rathausplatz 3, 94032 
Passau, 2. Etage, Zimmer 206, während der Dienststunden zur öffentlichen Einsichtnahme bereitgehalten. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften und von Mängeln in der Abwägung sowie die Rechtsfolgen hingewiesen.  
 
Hierzu werden die §§ 214 und 215 BauGB im Wortlaut bekannt gegeben: 

§ 214 Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschriften über die Aufstellung des Flächennutzungs-
plans und der Satzungen; ergänzendes Verfahren 

(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzbuchs ist für die Rechtswirksamkeit des 
Flächennutzungsplans und der Satzungen nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich, wenn  
 

1. entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die der Gemeinde bekannt waren oder 
hätten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten nicht zutreffend ermittelt oder bewertet wor-
den sind und wenn der Mangel offensichtlich und auf das Ergebnis des Verfahrens von Einfluss 
gewesen ist; 

 
2. die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2, 

§ 4a Absatz 3, Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5 Satz 2, nach § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3, 
auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1 und § 13b, nach § 22 Absatz 9 Satz 2, § 34 Ab-
satz 6 Satz 1 sowie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn  
 

a) bei Anwendung der Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder sonstige Träger öffent-
licher Belange nicht beteiligt worden sind, die entsprechenden Belange jedoch unerheb-
lich waren oder in der Entscheidung berücksichtigt worden sind, 

b) einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, ge-
fehlt haben, 

c) (weggefallen) 
d) bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 3 Absatz 2 Satz 1 nicht für die Dauer einer 

angemessenen längeren Frist ausgelegt worden ist und die Begründung für die Annahme 
des Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes nachvollziehbar ist, 

e) bei Anwendung des § 4a Absatz 4 Satz 1 der Inhalt der Bekanntmachung und die auszule-
genden Unterlagen zwar in das Internet eingestellt, aber nicht über das zentrale Internet-
portal des Landes zugänglich sind, 

f) bei Anwendung des § 13 Absatz 3 Satz 2 die Angabe darüber, dass von einer Umweltprü-
fung abgesehen wird, unterlassen wurde oder 
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g) bei Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4 oder des § 13, auch in Verbindung mit § 13a Ab-

satz 2 Nummer 1 und § 13b, die Voraussetzungen für die Durchführung der Beteiligung 
nach diesen Vorschriften verkannt worden sind; 

 
3. die Vorschriften über die Begründung des Flächennutzungsplans und der Satzungen sowie ihrer 

Entwürfe nach §§ 2a, 3 Abs. 2, § 5 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 
10 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Begründung des Flächennutzungsplans 
oder der Satzung oder ihr Entwurf unvollständig ist; abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung 
von Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbeachtlich, wenn die Begründung hierzu nur in 
unwesentlichen Punkten unvollständig ist; 

 
4. ein Beschluss der Gemeinde über den Flächennutzungsplan oder die Satzung nicht gefasst, eine 

Genehmigung nicht erteilt oder der mit der Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der 
Satzung verfolgte Hinweiszweck nicht erreicht worden ist.  
 

Soweit in den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 die Begründung in wesentlichen Punkten unvollständig ist, hat die Ge-
meinde auf Verlangen Auskunft zu erteilen, wenn ein berechtigtes Interesse dargelegt wird. 
 
(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch unbeachtlich, wenn  
 

1. die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständigen Bebauungsplans (§ 8 Abs. 2 Satz 2) oder an 
die in § 8 Abs. 4 bezeichneten dringenden Gründe für die Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungs-
plans nicht richtig beurteilt worden sind; 

 
2. § 8 Abs. 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplans aus dem Flächennutzungsplan ver-

letzt worden ist, ohne dass hierbei die sich aus dem Flächennutzungsplan ergebende geordnete städte-
bauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist; 

 
3. der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt worden ist, dessen Unwirksamkeit sich 

wegen Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften einschließlich des § 6 nach Bekanntmachung 
des Bebauungsplans herausstellt; 

 
4. im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne dass die geordnete städtebauliche 

Entwicklung beeinträchtigt worden ist. 
 

(2a) Für Bebauungspläne, die im beschleunigten Verfahren nach § 13a, auch in Verbindung mit § 13b, auf-
gestellt worden sind, gilt ergänzend zu den Absätzen 1 und 2 Folgendes:  

1. (weggefallen) 
 

2. Das Unterbleiben der Hinweise nach § 13a Abs. 3 ist für die Rechtswirksamkeit des Bebau-
ungsplans unbeachtlich. 

 
3. Beruht die Feststellung, dass eine Umweltprüfung unterbleiben soll, auf einer Vorprüfung des 

Einzelfalls nach § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, gilt die Vorprüfung als ordnungsgemäß durchge-
führt, wenn sie entsprechend den Vorgaben von § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 durchgeführt worden 
ist und ihr Ergebnis nachvollziehbar ist; dabei ist unbeachtlich, wenn einzelne Behörden oder 
sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt worden sind; andernfalls besteht ein für die 
Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans beachtlicher Mangel. 
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4. Die Beurteilung, dass der Ausschlussgrund nach § 13a Abs. 1 Satz 4 nicht vorliegt, gilt als zu-

treffend, wenn das Ergebnis nachvollziehbar ist und durch den Bebauungsplan nicht die Zuläs-
sigkeit von Vorhaben nach Spalte 1 der Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung begründet wird; andernfalls besteht ein für die Rechtswirksamkeit des Bebauungs-
plans beachtlicher Mangel. 

 
(3) Für die Abwägung ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Flächennut-
zungsplan oder die Satzung maßgebend. Mängel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 sind, 
können nicht als Mängel der Abwägung geltend gemacht werden; im Übrigen sind Mängel im Abwägungsvor-
gang nur erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen sind. 
 
(4) Der Flächennutzungsplan oder die Satzung können durch ein ergänzendes Verfahren zur Behebung von Feh-
lern auch rückwirkend in Kraft gesetzt werden. 

§ 215 Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 

(1) Unbeachtlich werden  
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung schrift-
lich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
 
(2) Bei Inkraftsetzung des Flächennutzungsplans oder der Satzung ist auf die Voraussetzungen für die Geltend-
machung der Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen hinzuweisen. 
 
Passau, den 10. Oktober 2018             
STADT PASSAU 
Jürgen Dupper  
Oberbürgermeister 
 
 
 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);  

Bebauungsplan „Bräugasse“, Gmkg. Passau, 1. Änderung;   
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 BauGB  

 
Mit dieser Bebauungsplanänderung wird die Umwandlung der ehem. Turnhalle der Gisela-Schulen am Römer-
platz (Bräugasse 9a) in ein Wohngebäude ermöglicht. Hierzu wird insbesondere ein Kerngebiet (MK) gem. § 7 
BauNVO ausgewiesen. Der Geltungsbereich umfasst die Grundstücke Fl.Nrn. 130, 132 und 133 Gmkg. Passau.     
 
Der Stadtrat hat den o.a. Bebauungsplan am 08.10.2018 als Satzung beschlossen.  
 
Mit dem Tage der Bekanntmachung wird der Bebauungsplan rechtsverbindlich.  
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Der Bebauungsplan mit Begründung wird vom heutigen Tage an im Neuen Rathaus, Rathausplatz 3, 94032 
Passau, 2. Etage, Zimmer 206, während der Dienststunden zur öffentlichen Einsichtnahme bereitgehalten. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften und von Mängeln in der Abwägung sowie die Rechtsfolgen hingewiesen.  
 
Hierzu werden die §§ 214 und 215 BauGB im Wortlaut bekannt gegeben: 

§ 214 Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschriften über die Aufstellung des Flächennutzungs-
plans und der Satzungen; ergänzendes Verfahren 

(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzbuchs ist für die Rechtswirksamkeit des 
Flächennutzungsplans und der Satzungen nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich, wenn  
 

1. entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die der Gemeinde bekannt waren oder 
hätten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten nicht zutreffend ermittelt oder bewertet wor-
den sind und wenn der Mangel offensichtlich und auf das Ergebnis des Verfahrens von Einfluss 
gewesen ist; 

 
2. die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2, 

§ 4a Absatz 3, Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5 Satz 2, nach § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3, 
auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1 und § 13b, nach § 22 Absatz 9 Satz 2, § 34 Ab-
satz 6 Satz 1 sowie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn  
 

a. bei Anwendung der Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder sonstige Träger öffent-
licher Belange nicht beteiligt worden sind, die entsprechenden Belange jedoch unerheblich 
waren oder in der Entscheidung berücksichtigt worden sind, 

b. einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, ge-
fehlt haben, 

c. (weggefallen) 
d. bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 3 Absatz 2 Satz 1 nicht für die Dauer einer 

angemessenen längeren Frist ausgelegt worden ist und die Begründung für die Annahme 
des Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes nachvollziehbar ist, 

e. bei Anwendung des § 4a Absatz 4 Satz 1 der Inhalt der Bekanntmachung und die auszule-
genden Unterlagen zwar in das Internet eingestellt, aber nicht über das zentrale Internet-
portal des Landes zugänglich sind, 

f. bei Anwendung des § 13 Absatz 3 Satz 2 die Angabe darüber, dass von einer Umweltprü-
fung abgesehen wird, unterlassen wurde oder 

g. bei Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4 oder des § 13, auch in Verbindung mit § 13a Ab-
satz 2 Nummer 1 und § 13b, die Voraussetzungen für die Durchführung der Beteiligung 
nach diesen Vorschriften verkannt worden sind; 

 
3. die Vorschriften über die Begründung des Flächennutzungsplans und der Satzungen sowie ihrer 

Entwürfe nach §§ 2a, 3 Abs. 2, § 5 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 
10 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Begründung des Flächennutzungsplans 
oder der Satzung oder ihr Entwurf unvollständig ist; abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung 
von Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbeachtlich, wenn die Begründung hierzu nur in 
unwesentlichen Punkten unvollständig ist; 
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4. ein Beschluss der Gemeinde über den Flächennutzungsplan oder die Satzung nicht gefasst, eine 

Genehmigung nicht erteilt oder der mit der Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der 
Satzung verfolgte Hinweiszweck nicht erreicht worden ist. 
 

Soweit in den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 die Begründung in wesentlichen Punkten unvollständig ist, hat die Ge-
meinde auf Verlangen Auskunft zu erteilen, wenn ein berechtigtes Interesse dargelegt wird. 
 
(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch unbeachtlich, wenn  
 

1. die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständigen Bebauungsplans (§ 8 Abs. 2 Satz 2) oder an 
die in § 8 Abs. 4 bezeichneten dringenden Gründe für die Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungs-
plans nicht richtig beurteilt worden sind; 

 
2. § 8 Abs. 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplans aus dem Flächennutzungsplan ver-

letzt worden ist, ohne dass hierbei die sich aus dem Flächennutzungsplan ergebende geordnete städte-
bauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist; 

 
3. der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt worden ist, dessen Unwirksamkeit sich 

wegen Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften einschließlich des § 6 nach Bekanntmachung 
des Bebauungsplans herausstellt; 

 
4. im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne dass die geordnete städtebauliche 

Entwicklung beeinträchtigt worden ist. 
 

(2a) Für Bebauungspläne, die im beschleunigten Verfahren nach § 13a, auch in Verbindung mit § 13b, auf-
gestellt worden sind, gilt ergänzend zu den Absätzen 1 und 2 Folgendes:  

1. (weggefallen) 

 
2. Das Unterbleiben der Hinweise nach § 13a Abs. 3 ist für die Rechtswirksamkeit des Be-

bauungsplans unbeachtlich. 

 
3. Beruht die Feststellung, dass eine Umweltprüfung unterbleiben soll, auf einer Vorprüfung 

des Einzelfalls nach § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, gilt die Vorprüfung als ordnungsgemäß 
durchgeführt, wenn sie entsprechend den Vorgaben von § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 durch-
geführt worden ist und ihr Ergebnis nachvollziehbar ist; dabei ist unbeachtlich, wenn ein-
zelne Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt worden sind; an-
dernfalls besteht ein für die Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans beachtlicher Mangel. 

 
4. Die Beurteilung, dass der Ausschlussgrund nach § 13a Abs. 1 Satz 4 nicht vorliegt, gilt als 

zutreffend, wenn das Ergebnis nachvollziehbar ist und durch den Bebauungsplan nicht die 
Zulässigkeit von Vorhaben nach Spalte 1 der Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung begründet wird; andernfalls besteht ein für die Rechtswirksamkeit des Be-
bauungsplans beachtlicher Mangel. 

 
(3) Für die Abwägung ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Flächennut-
zungsplan oder die Satzung maßgebend. Mängel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 sind, 
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können nicht als Mängel der Abwägung geltend gemacht werden; im Übrigen sind Mängel im Abwägungsvor-
gang nur erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen sind. 
 
(4) Der Flächennutzungsplan oder die Satzung können durch ein ergänzendes Verfahren zur Behebung von Feh-
lern auch rückwirkend in Kraft gesetzt werden. 

§ 215 Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 

(1) Unbeachtlich werden  
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung schrift-
lich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
 
(2) Bei Inkraftsetzung des Flächennutzungsplans oder der Satzung ist auf die Voraussetzungen für die Geltend-
machung der Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen hinzuweisen. 
 
Passau, den 10. Oktober 2018             
STADT PASSAU 
Jürgen Dupper  
Oberbürgermeister 
 
 
 
 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);  

Bebauungsplan „Ehem. Bundeswehrgelände Kohlbruck P 3“, Gmkg. Haidenhof, 3. Änderung;   
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 BauGB 

 
Mit dieser Bebauungsplanänderung wird nordwestlich dem bestehend Anwesen „Messestraße 3“ auf der Fl.Nr. 
549/191 Gmkg. Haidenhof, ein weiteres Bürogebäude ermöglicht.      
 
Der Stadtrat hat den o.a. Bebauungsplan am 08.10.2018 als Satzung beschlossen.  
 
Mit dem Tage der Bekanntmachung wird der Bebauungsplan rechtsverbindlich.  
Der Bebauungsplan mit Begründung wird vom heutigen Tage an im Neuen Rathaus, Rathausplatz 3, 94032 
Passau, 2. Etage, Zimmer 206, während der Dienststunden zur öffentlichen Einsichtnahme bereitgehalten. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften und von Mängeln in der Abwägung sowie die Rechtsfolgen hingewiesen.  
 
Hierzu werden die §§ 214 und 215 BauGB im Wortlaut bekannt gegeben: 
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§ 214 Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschriften über die Aufstellung des Flächennutzungs-
plans und der Satzungen; ergänzendes Verfahren 

(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzbuchs ist für die Rechtswirksamkeit des 
Flächennutzungsplans und der Satzungen nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich, wenn  
 

1. entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die der Gemeinde bekannt 
waren oder hätten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten nicht zutreffend ermittelt 
oder bewertet worden sind und wenn der Mangel offensichtlich und auf das Ergebnis des 
Verfahrens von Einfluss gewesen ist; 

 
2. die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 

Absatz 2, § 4a Absatz 3, Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5 Satz 2, nach § 13 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 und 3, auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1 und § 13b, nach § 22 
Absatz 9 Satz 2, § 34 Absatz 6 Satz 1 sowie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden sind; da-
bei ist unbeachtlich, wenn  
 

a. bei Anwendung der Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder sonstige Trä-
ger öffentlicher Belange nicht beteiligt worden sind, die entsprechenden Belange 
jedoch unerheblich waren oder in der Entscheidung berücksichtigt worden sind, 

b. einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind, gefehlt haben, 

c. (weggefallen) 
d. bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 3 Absatz 2 Satz 1 nicht für die Dau-

er einer angemessenen längeren Frist ausgelegt worden ist und die Begründung 
für die Annahme des Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes nachvollziehbar ist, 

e. bei Anwendung des § 4a Absatz 4 Satz 1 der Inhalt der Bekanntmachung und die 
auszulegenden Unterlagen zwar in das Internet eingestellt, aber nicht über das 
zentrale Internetportal des Landes zugänglich sind, 

f. bei Anwendung des § 13 Absatz 3 Satz 2 die Angabe darüber, dass von einer 
Umweltprüfung abgesehen wird, unterlassen wurde oder 

g. bei Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4 oder des § 13, auch in Verbindung mit § 
13a Absatz 2 Nummer 1 und § 13b, die Voraussetzungen für die Durchführung 
der Beteiligung nach diesen Vorschriften verkannt worden sind; 

 
3. die Vorschriften über die Begründung des Flächennutzungsplans und der Satzungen sowie 

ihrer Entwürfe nach §§ 2a, 3 Abs. 2, § 5 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 
und § 22 Abs. 10 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Begründung des 
Flächennutzungsplans oder der Satzung oder ihr Entwurf unvollständig ist; abweichend 
von Halbsatz 2 ist eine Verletzung von Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbe-
achtlich, wenn die Begründung hierzu nur in unwesentlichen Punkten unvollständig ist; 

 
4. ein Beschluss der Gemeinde über den Flächennutzungsplan oder die Satzung nicht ge-

fasst, eine Genehmigung nicht erteilt oder der mit der Bekanntmachung des Flächennut-
zungsplans oder der Satzung verfolgte Hinweiszweck nicht erreicht worden ist. 
 

Soweit in den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 die Begründung in wesentlichen Punkten unvollständig ist, hat die Ge-
meinde auf Verlangen Auskunft zu erteilen, wenn ein berechtigtes Interesse dargelegt wird. 
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(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch unbeachtlich, wenn  
 

1. die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständigen Bebauungsplans (§ 8 Abs. 2 
Satz 2) oder an die in § 8 Abs. 4 bezeichneten dringenden Gründe für die Aufstellung eines 
vorzeitigen Bebauungsplans nicht richtig beurteilt worden sind; 

 
2. § 8 Abs. 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplans aus dem Flächennut-

zungsplan verletzt worden ist, ohne dass hierbei die sich aus dem Flächennutzungsplan 
ergebende geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist; 

 
3. der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt worden ist, dessen Unwirk-

samkeit sich wegen Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften einschließlich des § 
6 nach Bekanntmachung des Bebauungsplans herausstellt; 

 
4. im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne dass die geordnete städ-

tebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist. 
 

(2a) Für Bebauungspläne, die im beschleunigten Verfahren nach § 13a, auch in Verbindung mit § 13b, auf-
gestellt worden sind, gilt ergänzend zu den Absätzen 1 und 2 Folgendes:  

1. (weggefallen) 

 
2. Das Unterbleiben der Hinweise nach § 13a Abs. 3 ist für die Rechtswirksamkeit 

des Bebauungsplans unbeachtlich. 

 
3. Beruht die Feststellung, dass eine Umweltprüfung unterbleiben soll, auf einer 

Vorprüfung des Einzelfalls nach § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, gilt die Vorprüfung als 
ordnungsgemäß durchgeführt, wenn sie entsprechend den Vorgaben von § 13a 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 durchgeführt worden ist und ihr Ergebnis nachvollziehbar ist; 
dabei ist unbeachtlich, wenn einzelne Behörden oder sonstige Träger öffentlicher 
Belange nicht beteiligt worden sind; andernfalls besteht ein für die Rechtswirk-
samkeit des Bebauungsplans beachtlicher Mangel. 

 
4. Die Beurteilung, dass der Ausschlussgrund nach § 13a Abs. 1 Satz 4 nicht vor-

liegt, gilt als zutreffend, wenn das Ergebnis nachvollziehbar ist und durch den Be-
bauungsplan nicht die Zulässigkeit von Vorhaben nach Spalte 1 der Anlage 1 zum 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung begründet wird; andernfalls besteht 
ein für die Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans beachtlicher Mangel. 

 
(3) Für die Abwägung ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Flächennut-
zungsplan oder die Satzung maßgebend. Mängel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 sind, 
können nicht als Mängel der Abwägung geltend gemacht werden; im Übrigen sind Mängel im Abwägungsvor-
gang nur erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen sind. 
 
(4) Der Flächennutzungsplan oder die Satzung können durch ein ergänzendes Verfahren zur Behebung von Feh-
lern auch rückwirkend in Kraft gesetzt werden. 

§ 215 Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 
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(1) Unbeachtlich werden  
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung schrift-
lich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
 
(2) Bei Inkraftsetzung des Flächennutzungsplans oder der Satzung ist auf die Voraussetzungen für die Geltend-
machung der Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen hinzuweisen. 
 
Passau, den 10. Oktober 2018             
STADT PASSAU 
Jürgen Dupper  
Oberbürgermeister 
 
 
 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);  

Bebauungsplan „An der Rittsteiger Straße II“, Gmkg. Heining, 20. Änderung; 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 BauGB 

 
Mit dieser Bebauungsplanänderung wird auf dem Grundstück Fl.Nr. 597/79, Gmkg. Heining, eine Baugrenze für 
ein weiteres Einfamilienhaus festgesetzt.  
 
Der Stadtrat hat den o.a. Bebauungsplan am 08.10.2018 als Satzung beschlossen.  
 
Mit dem Tage der Bekanntmachung wird der Bebauungsplan rechtsverbindlich.  
Der Bebauungsplan mit Begründung wird vom heutigen Tage an im Neuen Rathaus, Rathausplatz 3, 94032 
Passau, 2. Etage, Zimmer 206, während der Dienststunden zur öffentlichen Einsichtnahme bereitgehalten. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften und von Mängeln in der Abwägung sowie die Rechtsfolgen hingewiesen.  
 
Hierzu werden die §§ 214 und 215 BauGB im Wortlaut bekannt gegeben: 

§ 214 Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschriften über die Aufstellung des Flächennutzungs-
plans und der Satzungen; ergänzendes Verfahren 

(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzbuchs ist für die Rechtswirksamkeit des 
Flächennutzungsplans und der Satzungen nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich, wenn  
 

1. entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die der Gemeinde bekannt waren oder 
hätten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten nicht zutreffend ermittelt oder bewertet wor-
den sind und wenn der Mangel offensichtlich und auf das Ergebnis des Verfahrens von Einfluss 
gewesen ist; 
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2. die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2, 
§ 4a Absatz 3, Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5 Satz 2, nach § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3, 
auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1 und § 13b, nach § 22 Absatz 9 Satz 2, § 34 Ab-
satz 6 Satz 1 sowie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn  
 

a. bei Anwendung der Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder sonstige Träger öffent-
licher Belange nicht beteiligt worden sind, die entsprechenden Belange jedoch unerheblich 
waren oder in der Entscheidung berücksichtigt worden sind, 

b. einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, ge-
fehlt haben, 

c. (weggefallen) 
d. bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 3 Absatz 2 Satz 1 nicht für die Dauer einer 

angemessenen längeren Frist ausgelegt worden ist und die Begründung für die Annahme 
des Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes nachvollziehbar ist, 

e. bei Anwendung des § 4a Absatz 4 Satz 1 der Inhalt der Bekanntmachung und die auszule-
genden Unterlagen zwar in das Internet eingestellt, aber nicht über das zentrale Internet-
portal des Landes zugänglich sind, 

f. bei Anwendung des § 13 Absatz 3 Satz 2 die Angabe darüber, dass von einer Umweltprü-
fung abgesehen wird, unterlassen wurde oder 

g. bei Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4 oder des § 13, auch in Verbindung mit § 13a Ab-
satz 2 Nummer 1 und § 13b, die Voraussetzungen für die Durchführung der Beteiligung 
nach diesen Vorschriften verkannt worden sind; 

 
3. die Vorschriften über die Begründung des Flächennutzungsplans und der Satzungen sowie ihrer 

Entwürfe nach §§ 2a, 3 Abs. 2, § 5 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 
10 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Begründung des Flächennutzungsplans 
oder der Satzung oder ihr Entwurf unvollständig ist; abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung 
von Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbeachtlich, wenn die Begründung hierzu nur in 
unwesentlichen Punkten unvollständig ist; 

 
4. ein Beschluss der Gemeinde über den Flächennutzungsplan oder die Satzung nicht gefasst, eine 

Genehmigung nicht erteilt oder der mit der Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der 
Satzung verfolgte Hinweiszweck nicht erreicht worden ist. 
 

Soweit in den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 die Begründung in wesentlichen Punkten unvollständig ist, hat die Ge-
meinde auf Verlangen Auskunft zu erteilen, wenn ein berechtigtes Interesse dargelegt wird. 
 
(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch unbeachtlich, wenn  
 

1. die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständigen Bebauungsplans (§ 8 Abs. 2 Satz 2) oder 
an die in § 8 Abs. 4 bezeichneten dringenden Gründe für die Aufstellung eines vorzeitigen Bebau-
ungsplans nicht richtig beurteilt worden sind; 

 
2. § 8 Abs. 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplans aus dem Flächennutzungsplan 

verletzt worden ist, ohne dass hierbei die sich aus dem Flächennutzungsplan ergebende geordnete 
städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist; 
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3. der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt worden ist, dessen Unwirksamkeit 

sich wegen Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften einschließlich des § 6 nach Be-
kanntmachung des Bebauungsplans herausstellt; 

 
4. im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne dass die geordnete städtebauli-

che Entwicklung beeinträchtigt worden ist. 
 

(2a) Für Bebauungspläne, die im beschleunigten Verfahren nach § 13a, auch in Verbindung mit § 13b, auf-
gestellt worden sind, gilt ergänzend zu den Absätzen 1 und 2 Folgendes:  

1. (weggefallen) 

 
2. Das Unterbleiben der Hinweise nach § 13a Abs. 3 ist für die Rechtswirksamkeit des Be-

bauungsplans unbeachtlich. 

 
3. Beruht die Feststellung, dass eine Umweltprüfung unterbleiben soll, auf einer Vorprüfung 

des Einzelfalls nach § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, gilt die Vorprüfung als ordnungsgemäß 
durchgeführt, wenn sie entsprechend den Vorgaben von § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 durch-
geführt worden ist und ihr Ergebnis nachvollziehbar ist; dabei ist unbeachtlich, wenn ein-
zelne Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt worden sind; an-
dernfalls besteht ein für die Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans beachtlicher Mangel. 

 
4. Die Beurteilung, dass der Ausschlussgrund nach § 13a Abs. 1 Satz 4 nicht vorliegt, gilt als 

zutreffend, wenn das Ergebnis nachvollziehbar ist und durch den Bebauungsplan nicht die 
Zulässigkeit von Vorhaben nach Spalte 1 der Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung begründet wird; andernfalls besteht ein für die Rechtswirksamkeit des Be-
bauungsplans beachtlicher Mangel. 

 
(3) Für die Abwägung ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Flächennut-
zungsplan oder die Satzung maßgebend. Mängel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 sind, 
können nicht als Mängel der Abwägung geltend gemacht werden; im Übrigen sind Mängel im Abwägungsvor-
gang nur erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen sind. 
 
(4) Der Flächennutzungsplan oder die Satzung können durch ein ergänzendes Verfahren zur Behebung von Feh-
lern auch rückwirkend in Kraft gesetzt werden. 

§ 215 Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 

(1) Unbeachtlich werden  
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung schrift-
lich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
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(2) Bei Inkraftsetzung des Flächennutzungsplans oder der Satzung ist auf die Voraussetzungen für die Geltend-
machung der Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen hinzuweisen. 
 
Passau, den 11. Oktober 2018             
STADT PASSAU 
Jürgen Dupper  
Oberbürgermeister 
 
 
 
 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);  

Bebauungsplan „Von-Rudhart-Straße“, Gmkg. Haidenhof  
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 BauGB 

 
Mit diesem Bebauungsplan wird eine Wohnbebauung auf einer Teilfläche der Fl.Nrn. 87/5 der Gmkg. Haidenhof 
im Bereich neben der Evangelischen Friedenskirche ermöglicht.  
   
Der Stadtrat hat den o.a. Bebauungsplan am 08.10.2018 als Satzung beschlossen.  
 
Mit dem Tage der Bekanntmachung wird der Bebauungsplan rechtsverbindlich.  
Der Bebauungsplan mit Begründung wird vom heutigen Tage an im Neuen Rathaus, Rathausplatz 3, 94032 
Passau, 2. Etage, Zimmer 206, während der Dienststunden zur öffentlichen Einsichtnahme bereitgehalten. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften und von Mängeln in der Abwägung sowie die Rechtsfolgen hingewiesen.  
 
Hierzu werden die §§ 214 und 215 BauGB im Wortlaut bekannt gegeben: 

§ 214 Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschriften über die Aufstellung des Flächennutzungs-
plans und der Satzungen; ergänzendes Verfahren 

(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzbuchs ist für die Rechtswirksamkeit des 
Flächennutzungsplans und der Satzungen nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich, wenn  
 

1. entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die der Gemeinde bekannt 
waren oder hätten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten nicht zutreffend ermittelt 
oder bewertet worden sind und wenn der Mangel offensichtlich und auf das Ergebnis des 
Verfahrens von Einfluss gewesen ist; 

 
2. die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 

Absatz 2, § 4a Absatz 3, Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5 Satz 2, nach § 13 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 und 3, auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1 und § 13b, nach § 22 
Absatz 9 Satz 2, § 34 Absatz 6 Satz 1 sowie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden sind; da-
bei ist unbeachtlich, wenn  
 

a. bei Anwendung der Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder sonstige Trä-
ger öffentlicher Belange nicht beteiligt worden sind, die entsprechenden Belange 
jedoch unerheblich waren oder in der Entscheidung berücksichtigt worden sind, 
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b. einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 

sind, gefehlt haben, 
c. (weggefallen) 
d. bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 3 Absatz 2 Satz 1 nicht für die Dau-

er einer angemessenen längeren Frist ausgelegt worden ist und die Begründung 
für die Annahme des Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes nachvollziehbar ist, 

e. bei Anwendung des § 4a Absatz 4 Satz 1 der Inhalt der Bekanntmachung und die 
auszulegenden Unterlagen zwar in das Internet eingestellt, aber nicht über das 
zentrale Internetportal des Landes zugänglich sind, 

f. bei Anwendung des § 13 Absatz 3 Satz 2 die Angabe darüber, dass von einer 
Umweltprüfung abgesehen wird, unterlassen wurde oder 

g. bei Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4 oder des § 13, auch in Verbindung mit § 
13a Absatz 2 Nummer 1 und § 13b, die Voraussetzungen für die Durchführung 
der Beteiligung nach diesen Vorschriften verkannt worden sind; 

 
3. die Vorschriften über die Begründung des Flächennutzungsplans und der Satzungen sowie 

ihrer Entwürfe nach §§ 2a, 3 Abs. 2, § 5 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 
und § 22 Abs. 10 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Begründung des 
Flächennutzungsplans oder der Satzung oder ihr Entwurf unvollständig ist; abweichend 
von Halbsatz 2 ist eine Verletzung von Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbe-
achtlich, wenn die Begründung hierzu nur in unwesentlichen Punkten unvollständig ist; 

 
4. ein Beschluss der Gemeinde über den Flächennutzungsplan oder die Satzung nicht ge-

fasst, eine Genehmigung nicht erteilt oder der mit der Bekanntmachung des Flächennut-
zungsplans oder der Satzung verfolgte Hinweiszweck nicht erreicht worden ist. 
 

Soweit in den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 die Begründung in wesentlichen Punkten unvollständig ist, hat die Ge-
meinde auf Verlangen Auskunft zu erteilen, wenn ein berechtigtes Interesse dargelegt wird. 
 
(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch unbeachtlich, wenn  
 

1. die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständigen Bebauungsplans (§ 8 Abs. 2 
Satz 2) oder an die in § 8 Abs. 4 bezeichneten dringenden Gründe für die Aufstellung eines 
vorzeitigen Bebauungsplans nicht richtig beurteilt worden sind; 

 
2. § 8 Abs. 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplans aus dem Flächennut-

zungsplan verletzt worden ist, ohne dass hierbei die sich aus dem Flächennutzungsplan 
ergebende geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist; 

 
3. der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt worden ist, dessen Unwirk-

samkeit sich wegen Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften einschließlich des § 
6 nach Bekanntmachung des Bebauungsplans herausstellt; 

 
4. im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne dass die geordnete städ-

tebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist. 
 

(2a) Für Bebauungspläne, die im beschleunigten Verfahren nach § 13a, auch in Verbindung mit § 13b, auf-
gestellt worden sind, gilt ergänzend zu den Absätzen 1 und 2 Folgendes:  

1. (weggefallen) 
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2. Das Unterbleiben der Hinweise nach § 13a Abs. 3 ist für die Rechtswirksamkeit 
des Bebauungsplans unbeachtlich. 

 
3. Beruht die Feststellung, dass eine Umweltprüfung unterbleiben soll, auf einer 

Vorprüfung des Einzelfalls nach § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, gilt die Vorprüfung als 
ordnungsgemäß durchgeführt, wenn sie entsprechend den Vorgaben von § 13a 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 durchgeführt worden ist und ihr Ergebnis nachvollziehbar ist; 
dabei ist unbeachtlich, wenn einzelne Behörden oder sonstige Träger öffentlicher 
Belange nicht beteiligt worden sind; andernfalls besteht ein für die Rechtswirk-
samkeit des Bebauungsplans beachtlicher Mangel. 

 
4. Die Beurteilung, dass der Ausschlussgrund nach § 13a Abs. 1 Satz 4 nicht vor-

liegt, gilt als zutreffend, wenn das Ergebnis nachvollziehbar ist und durch den Be-
bauungsplan nicht die Zulässigkeit von Vorhaben nach Spalte 1 der Anlage 1 zum 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung begründet wird; andernfalls besteht 
ein für die Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans beachtlicher Mangel. 

 
(3) Für die Abwägung ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Flächennut-
zungsplan oder die Satzung maßgebend. Mängel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 sind, 
können nicht als Mängel der Abwägung geltend gemacht werden; im Übrigen sind Mängel im Abwägungsvor-
gang nur erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen sind. 
 
(4) Der Flächennutzungsplan oder die Satzung können durch ein ergänzendes Verfahren zur Behebung von Feh-
lern auch rückwirkend in Kraft gesetzt werden. 

§ 215 Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 

(1) Unbeachtlich werden  
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung schrift-
lich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
 
(2) Bei Inkraftsetzung des Flächennutzungsplans oder der Satzung ist auf die Voraussetzungen für die Geltend-
machung der Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen hinzuweisen. 
 
Passau, den 11. Oktober 2018             
STADT PASSAU 
Jürgen Dupper  
Oberbürgermeister 
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 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);  

Bebauungsplan „Stadtpark“ Gmkg. St. Nikola und Haidenhof, 5. Änderung  
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 BauGB 

 
Mit dieser Bebauungsplanänderung werden auf der Fl.Nr. 290 bzw. einer TF der Fl.Nr. 290/1 Gmkg. St. Nikola 
und Haidenhof, westlich der Einmündung der Leonhard-Paminger-Straße in die Innstraße, die planungsrecht-
lichen Voraussetzungen zur Realisierung einer Kindertagesstätte samt Krippe und entsprechend erforderlicher 
Freiflächen geschaffen. Die bislang in diesem Bereich festgelegte „Grünfläche / Parkanlage“ wird in einem Teil-
bereich zugunsten einer „Gemeinbedarfsfläche Kindertagesstätte“ zurückgenommen.    
 
Der Stadtrat hat den o.a. Bebauungsplan am 08.10.2018 als Satzung beschlossen.  
 
Mit dem Tage der Bekanntmachung wird der Bebauungsplan rechtsverbindlich.  
Der Bebauungsplan mit Begründung wird vom heutigen Tage an im Neuen Rathaus, Rathausplatz 3, 94032 
Passau, 2. Etage, Zimmer 206, während der Dienststunden zur öffentlichen Einsichtnahme bereitgehalten. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften und von Mängeln in der Abwägung sowie die Rechtsfolgen hingewiesen.  
 
Hierzu werden die §§ 214 und 215 BauGB im Wortlaut bekannt gegeben: 

§ 214 Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschriften über die Aufstellung des Flächennutzungs-
plans und der Satzungen; ergänzendes Verfahren 

(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzbuchs ist für die Rechtswirksamkeit des 
Flächennutzungsplans und der Satzungen nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich, wenn  
 

1. entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die der Gemeinde bekannt waren 
oder hätten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten nicht zutreffend ermittelt oder bewertet 
worden sind und wenn der Mangel offensichtlich und auf das Ergebnis des Verfahrens von Ein-
fluss gewesen ist; 

 
2. die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 

2, § 4a Absatz 3, Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5 Satz 2, nach § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 
3, auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1 und § 13b, nach § 22 Absatz 9 Satz 2, § 34 
Absatz 6 Satz 1 sowie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn  
 

a. bei Anwendung der Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder sonstige Träger öf-
fentlicher Belange nicht beteiligt worden sind, die entsprechenden Belange jedoch uner-
heblich waren oder in der Entscheidung berücksichtigt worden sind, 

b. einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 
gefehlt haben, 

c. (weggefallen) 
d. bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 3 Absatz 2 Satz 1 nicht für die Dauer einer 

angemessenen längeren Frist ausgelegt worden ist und die Begründung für die Annahme 
des Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes nachvollziehbar ist, 
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e. bei Anwendung des § 4a Absatz 4 Satz 1 der Inhalt der Bekanntmachung und die auszu-

legenden Unterlagen zwar in das Internet eingestellt, aber nicht über das zentrale Inter-
netportal des Landes zugänglich sind, 

f. bei Anwendung des § 13 Absatz 3 Satz 2 die Angabe darüber, dass von einer Umweltprü-
fung abgesehen wird, unterlassen wurde oder 

g. bei Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4 oder des § 13, auch in Verbindung mit § 13a 
Absatz 2 Nummer 1 und § 13b, die Voraussetzungen für die Durchführung der Beteili-
gung nach diesen Vorschriften verkannt worden sind; 

 
3. die Vorschriften über die Begründung des Flächennutzungsplans und der Satzungen sowie ihrer 

Entwürfe nach §§ 2a, 3 Abs. 2, § 5 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 
10 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Begründung des Flächennutzungsplans 
oder der Satzung oder ihr Entwurf unvollständig ist; abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verlet-
zung von Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbeachtlich, wenn die Begründung hierzu 
nur in unwesentlichen Punkten unvollständig ist; 

 
4. ein Beschluss der Gemeinde über den Flächennutzungsplan oder die Satzung nicht gefasst, eine 

Genehmigung nicht erteilt oder der mit der Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der 
Satzung verfolgte Hinweiszweck nicht erreicht worden ist. 
 

Soweit in den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 die Begründung in wesentlichen Punkten unvollständig ist, hat die Ge-
meinde auf Verlangen Auskunft zu erteilen, wenn ein berechtigtes Interesse dargelegt wird. 
 
(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch unbeachtlich, wenn  
 

1. die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständigen Bebauungsplans (§ 8 Abs. 2 Satz 2) oder an 
die in § 8 Abs. 4 bezeichneten dringenden Gründe für die Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungsplans 
nicht richtig beurteilt worden sind; 

 
2. § 8 Abs. 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplans aus dem Flächennutzungsplan ver-

letzt worden ist, ohne dass hierbei die sich aus dem Flächennutzungsplan ergebende geordnete städte-
bauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist; 

 
3. der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt worden ist, dessen Unwirksamkeit sich 

wegen Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften einschließlich des § 6 nach Bekanntmachung 
des Bebauungsplans herausstellt; 

 
4. im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne dass die geordnete städtebauliche 

Entwicklung beeinträchtigt worden ist. 
 

(2a) Für Bebauungspläne, die im beschleunigten Verfahren nach § 13a, auch in Verbindung mit § 13b, auf-
gestellt worden sind, gilt ergänzend zu den Absätzen 1 und 2 Folgendes:  

1. (weggefallen) 

 
2. Das Unterbleiben der Hinweise nach § 13a Abs. 3 ist für die Rechtswirksamkeit des Bebau-

ungsplans unbeachtlich. 
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3. Beruht die Feststellung, dass eine Umweltprüfung unterbleiben soll, auf einer Vorprüfung des 

Einzelfalls nach § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, gilt die Vorprüfung als ordnungsgemäß durchgeführt, 
wenn sie entsprechend den Vorgaben von § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 durchgeführt worden ist 
und ihr Ergebnis nachvollziehbar ist; dabei ist unbeachtlich, wenn einzelne Behörden oder 
sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt worden sind; andernfalls besteht ein für die 
Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans beachtlicher Mangel. 

 
4. Die Beurteilung, dass der Ausschlussgrund nach § 13a Abs. 1 Satz 4 nicht vorliegt, gilt als zu-

treffend, wenn das Ergebnis nachvollziehbar ist und durch den Bebauungsplan nicht die Zuläs-
sigkeit von Vorhaben nach Spalte 1 der Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung begründet wird; andernfalls besteht ein für die Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans 
beachtlicher Mangel. 

 
(3) Für die Abwägung ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Flächennut-
zungsplan oder die Satzung maßgebend. Mängel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 sind, 
können nicht als Mängel der Abwägung geltend gemacht werden; im Übrigen sind Mängel im Abwägungsvor-
gang nur erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen sind. 
 
(4) Der Flächennutzungsplan oder die Satzung können durch ein ergänzendes Verfahren zur Behebung von Feh-
lern auch rückwirkend in Kraft gesetzt werden. 

§ 215 Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 

(1) Unbeachtlich werden  
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung schrift-
lich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
 
(2) Bei Inkraftsetzung des Flächennutzungsplans oder der Satzung ist auf die Voraussetzungen für die Geltend-
machung der Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen hinzuweisen. 
 
Passau, den 11. Oktober 2018             
STADT PASSAU 
Jürgen Dupper  
Oberbürgermeister 
 
 
 
 
 

          274 



 
 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);  

Bebauungsplan „GE / GI Sperrwies, 4. Bauabschnitt“, Gmkg. Heining, 4. Änderung 
Bekanntmachung des Änderungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 1 i.V. mit § 8 Abs. 1 BauGB sowie 
der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB  

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr beschloss in seiner Sitzung am 18.09.2018 die 4. Änderung 
des Bebauungsplans „GE / GI Sperrwies, 4. Bauabschnitt“, Gmkg. Heining.  
 
Mit diesen Planungen soll insbesondere die öffentliche Erschließungsstraße bis Ende des Rößlerhofweges zu-
rückgenommen werden, um über die gesamte Fläche der Grundstücke Fl.Nr. 286/8 sowie 286/9 (beide Gmkg. 
Heining) einen Gewerbebetrieb ermöglichen zu können. Im Gegenzug hierzu wird dann auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 283/7 eine öffentliche Wendeanlage für den Rößlerhofweg errichtet. Weiterhin werden insbesondere die 
Festsetzungen zu den Nutzungszahlen überarbeitet und  die Baugrenzen angepasst. 
 
Der Planentwurf bzw. das Konzept hierzu, die städtebauliche Begründung sowie der Entwurf des Umweltberich-
tes können in der Zeit vom 26. Oktober 2018  bis einschließlich 26. November 2018  während der Dienst-
stunden im Neuen Rathaus Passau, Rathausplatz 3, 94032 Passau, eingesehen werden. Zudem sind die Unter-
lagen während dieses Zeitraumes unter www.passau.de einsehbar.  
 
Auf Wunsch wird die Planung erläutert. Gleichzeitig ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.  
 
Passau, den 15.10.2018   
STADT PASSAU 
Jürgen Dupper 
Oberbürgermeister  
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 Vollzug der Düngeverordnung; Verschiebung der Kernsperrfrist auf Grünland in Niederbayern 
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